
Teilrevision der Gemeindeordnung der Primarschulgemeinde 
Truttikon vom 9. Februar 2020 

Die Gemeindeordnung wird wie folgt geändert: 

Art. 5  Mittelfristiger Ausgleich (ersatzlos gestrichen) 

Art. 37 Abs. 1 Übergangsregelung (ersatzlos gestrichen) 

Art. 38  Inkraftsetzung von Änderungen (neu) 

Die Primarschulgemeinde bestimmt nach der Genehmigung des 
Regierungsrates den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung dieser 
Gemeindeordnung. 

Genehmigung des Regierungsrates 

Die vorstehende Änderung der Gemeindeordnung der 
Primarschulgemeinde Truttikon vom 3. April 2019 wurde an der 
Urnenabstimmung vom 9. Februar 2020 genehmigt. 

Namens der Primarschulgemeinde 

Der Schulpräsident: Die Aktuarin: 

Daniel Hangartner Beatrix Winter 

Durch den Regierungsrat am 21. Oktober 2020 mit Beschluss Nr.  978 
genehmigt.




